
 
Gästehaus im Bonheffer-Haus Lobetal GESCHÄFTSBEDINGUNGEN   06-2010 
 
 
1. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald die Plätze bzw. Zimmer bestellt und 

zugesagt oder falls eine schriftliche Zusage aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich war, 
bereitgestellt worden sind. 

 
2. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur Erfüllung des 

Vertrages, gleichgültig auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen worden ist. 
 
3. Die Leistungen werden während des Aufenthaltes im Gästehaus bezahlt.  

Die Bezahlung mit EC- Karte ist möglich 
Bei Gruppen erfolgt die Leistungsabrechnung generell über eine Gesamtrechnung. 

 
4. Am Anreisetag stehen die Zimmer ab 15:00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag müssen die 

Zimmer bis 10:00 Uhr geräumt werden. Sonderregelungen sind nach vorheriger Absprache mit 
der Gästehausleitung möglich, das trifft auch zu bei einer Anreise nach 20:00 Uhr. 

 
5. Haustiere können nur nach vorheriger Absprache und Zusage durch die Gästehausleitung 

mitgebracht werden. 
 
6. Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den vereinbarten 

oder betriebsüblichen Preis zu zahlen, abzüglich der vom Vermieter ersparten Aufwendungen. Die 
Einsparungen betragen bei Übernachtungen 20% des Übernachtungspreises, bei 
Pensionsvereinbarungen –Zimmer mit Verpflegung- 40% des Pensionspreises. Die Einsparung 
bei Tagungsräumen beträgt ebenfalls 20% vom betrieblichen Preis. 
Jede Stornierung muss schriftlich mitgeteilt werden! 

 
 
Entschädigungsbedingungen bei Annulation: 
Annulierungen für Gruppen ab 5 Zimmer Annulierungen für Einzelgäste 
 
  3 Monate vor der Anreise gratis   4 Wochen vor Anreise gratis 
12 Wochen  -  8 Wochen 30% 28 Tage  -  14 Tage 30% 
  8 Wochen  -  2 Wochen 50% 14 Tage  -    7 Tage 50% 
14 Tage       -  0 Tage 80%   7 Tage  -    0 Tage 80% 
 
Die kostenfreie Stornierungsfrist bei Tagungsräumen beträgt 30 Tage vor dem Nutzungstag. 
 
 
7. Der Vermieter ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene Zimmer bzw. 

Tagungsräume nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden. Bis zur 
anderweitigen Vergebung des Zimmers hat der Gast für die Dauer des Vertrages den errechneten 
Betrag zu zahlen. 

 
8. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftbedingungen unwirksam werden, so werden die 

restlichen Bestimmungen in Ihrer Wirksamkeit nicht berührt. 


